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Nachtdienstgeld für KollV-Neu MitarbeiterInnen 
erreicht!  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Nachtdienst zu verrichten ist Schwerstarbeit. Daher war es uns seit Jahren 
ein großes Ziel, dass auch KollV-Neu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das 
Nachtdienstgeld bezahlt bekommen. 

Nun konnte mit GD Dr. Pölzl und seinen Vorstandskollegen vereinbart 
werden, dass ab 1. Juni 2011 auch ein Nachtdienstgeld für KollV-Neu 
MitarbeiterInnen bezahlt wird. 

Die Eckpunkte dieser Vereinbarung sind:  

• Der Nachtzeitraum ist von 22:00 bis 05:00 Uhr  
• Arbeitsleistung von mindestens 1 Stunde im Nachtzeitraum  
• Bei mind. 3-stündiger Arbeitsleistung im Zeitraum von 22:00 bis 06:00 

Uhr gebührt das Nachtdienstgeld auch zwischen 05:00 und 06:00 Uhr  
• Die Abrechnungseinheit ist jede begonnene 1/4 Stunde  
• Die Höhe des Nachtdienstgeldes beträgt € 1,35 je Stunde (auch für 

Mehrleistungen und Überstunden!)  

Als verantwortungsvolle Arbeitnehmervertretung haben wir mit diesem 
Verhandlungserfolg gezeigt, dass es auch in schwierigen Zeiten möglich ist 
Verbesserungen zu erreichen! 

  

 Ihr 

Helmut Köstinger 

Vorsitzender des Zentralausschusses der Österreichischen Post AG 

 


